
 

 

 

Z-33.41-152  2. Oktober 2014 
 

19. November 2018  

DRACHOLIN GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 19 
72555 Metzingen  

Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten EPS-Platten 
"DRACHOLIN WDV-System PS"  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.41-152 vom 
19. November 2013. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 19. November 2013 
 

 

02.10.2014 II 10.1-1.33.41-152/15 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert. 

Abschnitt 2 wird umbenannt sowie Abschnitt 2.1 ergänzt: 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte und die Bauart 

2.1 Allgemeines 

 Das WDVS (die Bauart) und seine Komponenten (die Bauprodukte) müssen den Beson-
deren Bestimmungen und den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. 

 

Abschnitt 2.2.3 wird ersetzt: 

 

2.2.3 Bewehrung 

 Die Bewehrung "DRACHOLIN WDVS-Gewebe PS (fein)" muss aus beschichtetem Textil-
glas-Gittergewebe bestehen. Das Gewebe muss die Eigenschaften nach Tabelle 1 erfüllen. 
Die Reißfestigkeit des Gewebes nach künstlicher Alterung darf die Werte nach Tabelle 2 
nicht unterschreiten. 

 Tabelle 1:  

Eigenschaften "DRACHOLIN WDVS-Gewebe PS (fein)" 

Flächengewicht 165 g/m² 

Maschenweite 4 mm x 4 mm 

Reißfestigkeit im Anlieferungszustand  
geprüft nach ETAG 004, 5.6.7.1.1 

 2,1 kN/5 cm 

 Tabelle 2: 

Lagerzeit, Temperatur 
und Lagermedium nach 
ETAG 004, 5.6.7.1.2 

Eigenschaften "DRACHOLIN WDVS-Gewebe PS 
(fein)" 

28 Tage bei 23 °C in 
alkalischer Lösung und 
Trocknung nach 48 
Stunden bei 
23 °C/50 % rel. Feuchte 

Restreißfestigkeit   1,0 kN/5 cm 

Restreißfestigkeit nach 
Alterung bezogen auf 
die Festigkeit im 
Anlieferungszustand 

 50 % 

Abschnitte 2.3 und 2.4 werden ersetzt: 

 

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 

2.3.1 Herstellung 

 Die Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 sind werksseitig herzustellen. 
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2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung 

 Alle für das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 
bis 2.2.8 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern 
bzw. liefern zu lassen. Die Komponenten müssen nach den Angaben des Antragstellers 
gelagert werden. Die Dämmplatten sind vor Beschädigung zu schützen. 

2.3.3 Kennzeichnung 

 Die Verpackung der Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 - mit Ausnahme der im 
Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Wärmedämmstoffe nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung - muss vom Antragsteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 
der Übereinstimmungszeichen-Verordnung der Länder gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind. 

 Auf der Verpackung der Komponenten sind außerdem anzugeben: 

– Handelsname der Komponente 

– "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" 

– Verwendbarkeitszeitraum (nur Komponenten nach Abschnitt 2.2.1, 2.2.4 bis 2.2.7) 

– Rohdichte der Dämmplatten1 

– Schermodul der Dämmplatten1 (nur wenn Schermodul  2,0 MPa ist) 

– Lagerungsbedingungen 

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung bzw. der 
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 ist zu beachten. 

2.4 Übereinstimmungsnachweis 

2.4.1 Allgemeines 

Ist der Antragsteller nicht auch Hersteller der verwendeten Komponenten, so muss er 
vertraglich sicherstellen, dass die für das WDVS verwendeten Komponenten einer 
zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten 
Fremdüberwachung unterliegen. Besteht eine derartige vertragliche Vereinbarung mit einem 
Hersteller von Dämmplatten1, so hat der Antragsteller das Deutsche Institut für Bautechnik 
darüber in Kenntnis zu setzen. 

2.4.1.1 Übereinstimmungsnachweis durch Übereinstimmungszertifikat 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Klebemörtel, der Unterputze und der Dämm-
platten1 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für 
jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich 
einer Erstprüfung der Komponenten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen haben die Hersteller der Klebemörtel, der 
Unterputze und der Dämmplatten1 eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine 
hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten. 

 Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Komponenten mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

                                                           
1 

 Sofern kein Wärmedämmstoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit der Nr. Z-33.4-.. oder 
Z-33.40-… zur Anwendung kommt, in der der zu kennzeichnende bzw. zu überwachende Wert bereits angegeben 
wird. 
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2.4.1.2 Übereinstimmungsnachweis durch Herstellererklärung mit Erstprüfung 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bewehrung, des Haftvermittlers, der Schlussbe-
schichtungen und des Schlussanstriches mit den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungs-
erklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und 
einer Erstprüfung der Komponente durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen.  

 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Komponenten 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. 

 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Prüfungen nach Abschnitt 2.2 und 
Anlage 4 einschließen. 

 Für den Nachweis der geforderten Eigenschaften ist bei Dämmstoffen, die für die 
Verwendung in WDVS zugelassen sind, die Vorlage des Übereinstimmungszertifikates aus-
reichend. Bei allen anderen Dämmstoffen sind die Prüfungen durchzuführen oder die Unter-
lagen bei den Dämmstoffherstellern anzufordern und im Überwachungsbericht zu dokumen-
tieren. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

 Handelsname der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

 Art der Kontrolle oder Prüfung 

 Datum der Herstellung und der Prüfung der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

 Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 
Anforderungen 

 Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.4.3 Prüfung der Komponenten im Rahmen des Übereinstimmungsnachweises 

2.4.3.1 Fremdüberwachung 

 Für die Klebemörtel, den Unterputz und die Dämmplatten1 ist in jedem Herstellwerk die 
werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, 
mindestens jedoch zweimal jährlich. 

 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Komponenten durchzuführen. 
Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Es 
sind mindestens die Prüfungen nach Anlage 4 durchzuführen. 
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 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

2.4.3.2 Erstprüfung der Komponenten durch eine anerkannte Prüfstelle 

Im Rahmen der Erstprüfung der Bewehrung, des Haftvermittlers und des Schlussanstriches 
sind die im Abschnitt  2.2.3, 2.2.5 und 2.2.7 genannten Produkteigenschaften zu prüfen. Bei 
der Erstprüfung der Schlussbeschichtungen nach Abschnitt 2.2.6 sind mindestens die 
Prüfungen nach Anlage 4 durchzuführen.  

Abschnitt 4.2 wird ersetzt: 

4.2 Anforderungen an den Antragsteller und die ausführende Firma 

-  Antragsteller  

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausführung des WDVS betrauten 
Personen über die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung und alle für eine einwandfreie Ausführung der Bauart erforderlichen weiteren 
Einzelheiten zu informieren. 

- Ausführende Firma 

Das Fachpersonal der ausführenden Firma hat sich über die Besonderen Bestimmungen 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie über alle für eine einwandfreie 
Ausführung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu infor-
mieren.  

  Die ausführende Firma hat gemäß Anlage 6 die zulassungsgerechte Ausführung des 
WDVS zu bestätigen. Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zu überreichen. 

Die Anlage 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die Anlage 4 a 
dieses Bescheids. 

 

 

Dirk Brandenburger Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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Werkseigene  
Produktionskontrolle und Fremdüberwachung  
(Art und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen) 

Anlage 4a

 

Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle 

Prüfung Prüfnorm bzw. -vorschrift Häufigkeit 

1. Klebemörtel und Unterputz 

1.1 Abreißfestigkeit am Dämmstoff 
(Einzelwert  80 kPa) 

ETAG 0041, Abschnitt 5.1.4.1.3 (trocken) ¼ jährlich 

1.2 Mineralisch gebundene Produkte: 

a. Schüttdichte  

 

in Anlehnung an  
DIN EN 459-2:2010-122, Abschnitt 6.3 2 x je Produktionswoche*

 b. Korngrößenverteilung DIN EN 1015-1:2007-053 (Trockensiebung)

 c. Frischmörtelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-054 

1.3 Organisch gebundene Produkte:  

a. Trockenextrakt  

 

ETAG 004, Abschnitt C 1.2 2 x je Produktionswoche 

 b. Aschegehalt                     ETAG 004, Abschnitt C 1.3 (450 °C) 

2. Schlussbeschichtungen (Oberputze)  
2.1 Mineralisch gebundene Produkte:  

a. Schüttdichte  

 

in Anlehnung an DIN EN 459-2:2010-12, 
Abschnitt 6.3 

 

1 x je Produktionswoche 

 b. Frischmörtelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-05 2 x je Produktionswoche 

2.2 Organisch gebundene Produkte:  

a. Frischmörtelrohdichte 

 

in Anlehnung an DIN EN 1015-6:2007-05 

 

2 x je Produktionswoche 

 b. Aschegehalt ETAG 004, Abschnitt C 1.3 (450 °C) 

3. Dämmplatten6 

a. Rohdichte 

b. Zugfestigkeit senkrecht zur  
    Plattenebene 

c. Schermodul** 

  

 
 

1 x je Produktionswoche 

*
 Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem ersten Produktionstag 

** Die werkseigene Produktionskontrolle des Schermoduls darf auch über die Prüfung der Biegefestigkeit nach DIN EN 12089 
erfolgen. Die Korrelation von Biegefestigkeit und Schermodul ist bei der Erstprüfung zu prüfen und festzulegen und im 
Rahmen der Fremdüberwachung zu überprüfen. 

Umfang der Fremdüberwachung 
Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Komponenten durchzuführen. Die werks-
eigene Produktionskontrolle ist durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen 
(Schlussbeschichtung ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jährlich. Es sind die o. g. 
Prüfungen durchzuführen. 

 

1
 ETAG 004:2000-03 Leitlinie für Europäische Technische Zulassung für Außenseitige Wärmedämm-

Verbundsysteme mit Putzschichten 
2
 DIN EN 459-2:2010-12 Baukalk – Teil 2: Prüfverfahren 

3
 DIN EN 1015-1:2007-05 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk – Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung (durch 

Siebanalyse) 
4
 DIN EN 1015-6:2007-05 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk – Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmörtel 

5
 DIN EN 13163:2009-02 Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) – Spezifikation 

6 Sofern kein Wärmedämmstoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Anwendung kommt. 

 

gemäß  
DIN EN 131635,  
Tabelle B1 

Zuordnung der Prüfungen 
s. Abschnitt 2.2.3 
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